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EN T Sc H El D U N G 
der Technischen Beschwerdekainmer 3.5.1 

vom 22. Februar 1988 

Beschwerdefihrer: 	ROBERT BOSCH GMBH 
(Patentinhaber) 	Postfach 50 

D-7000 Stuttgart 1 

Vertreter: 

Beschwerdegegner: 	GAO Gesellschaft für 
(Einsprechender 01) 	Automation und Organisation mbH 

Euckenstrasse 12 
D-8000 München 70 

Vertreter: 	Kador, Klunker, Schmitt-Nilson, 
Hirsch 
Corneliusstrasse 15 
D-8000 München 5 - 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung 
des 	Europãischen Patentamts vom 
25. April 1986, 	mit 	der der Em- 
spruch gegen das europäische Patent 
Nr. 	0 049 322 	aufgrund des Arti- 
kels 102(2) EPU zurUckgewiesen worden 
1st. 

Zusammensetzung der Kainmer: 

Vorsitzender: P.K.J. Van den Berg 
Mitglieder: 	W.B. Oettinger 

C. Payraudeau 
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Sachverhalt und Antrage 

Auf die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 13. Sep- 

tember 1980 am 4. Juni 1981 eingereichte europäische Pa-

tentanmeldung 81 104 288.6 war das europäische Patent 

49 322 erteilt und der Hinweis auf die Erteilung am 

13 Juni 1984 bekanntgemacht worden. Der erteile Anspruch 1 

lautet: 	 - 

"Einrichtung zur Sicherung von Progralnmen in Einchip-

rechnern mit Rechenwerken, mit von auBen programmierbaren 

Speichern und mit Datenbusleitungen, die den Einchip-

rechner verlassen und in die für Ausgangssignale schaitbare 

Gatter eingeschaltet sind, die beim Vorliegen einer be-

stimmten vom Rechner abgegebenen Information gesperrt sind, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Gatter (15 bis 18) durch 

eine vorgegebene Information einer bestimmten, direkt auf 

die Gatter (15 bis 18) einwirkenden Speicherzelle des 

Speichers (3) ständig sperrbar sind, und daB der Teil des 

Speichers, der die bestimmte Speicherzelle und feste Daten 

zumindest teilweise enthält, als EPROM ausgebildet ist." 

Ein abhángiger Anspruch 2 bézieht sich auf einè besondere 

Ausführungsart der Gatter. 

Am 7. Márz 1985 wurde gegen das Patent Einspruch eingelegt 

mit der Begründung, sein Gegenstand sei nach Art. 52 bis 57 

EPU nicht patentfähig (Art. 100 a) EPO) und gehe über den 

Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten 

Fassung hinaus (Art. 100 c) EPU). 

Die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 seien aus DE-A- 

2 621 271 bekannt und die abweichenden Merkmale, die Gatter 

ständig gesperrt zu halten, sowie den Speicherplatz 0 
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direkt mit dem Gatter zu verbinden, lagen im Ermessen des 

Fachmannes. 

Im Ubrigen sei diese direkte Verbindung nicht ursprunglich 

offenbart und ihre nachträgliche Aufnahme in den Anspruch 

unzulässig. 

Gemät3 einem späteren Schriftsatz, eingegangen am 14. Novem-

ber 1985, gelte dies auch für das Merkmal der stãndigen 

Verb indung. 

Die Patentinhaberin widersprach diesen Ausführungen der 

Einsprechenden, erklàrte sich jedoch hilfsweise bereit, das 

Wort "direkt" zu streichen. 

Durch Entscheidung vom 25. April 1986 widerrief die Em-

spruchsabteilung das Patent mit der Begründung, die "direk-

te" Verbindung der Gatter mit einer Speicherzelle sei nicht 

ursprunglich offenbart und ihre Einfügung in den Anspruch 

deshaib unzulässig (Art. 100 C) EPU), und die hilfsweise 

beantragte Streichung erweitere den Schutzumfang in unzu-

lässiger Weise (Art. 123 (3) EPO). Der andere Einspruchs-

grund (Art. 100 a) EPU) wurde - offensichtlich als bei 

dieser Sachiage irrelevant - nicht erwähnt. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 26. Mai 1986 

erhobene und sowohi mit der betreffenden Gebühr als auch 

mit einer Begrundung versehene Beschwerde der Patentin-

haberin. 

In dieser mnacht die Beschwerdeführerin geltend, der An- 

spruch sei nicht auf eine direkte Verbindung zwischen 

Speicherzelle und Gatter, sondern nur auf eine direkte Em-

wirkung der Speicherzelleninformation auf die Gatter ge- 
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richtet und dies sei auch in der Beschreibung angegeben und 

ursprUnglich of fenbart. 

In elner Erwiderung, eingegangen am 21. Oktober 1986, Wi-

derspricht die Beschwerdegegnerin dieser Auffassung im we-

sentlichen mit dem Hinweis auf andere Beschreibungsstel-

len. 

Die Beschwerdeführerin bekräftigt ihre Auffassung in einer 

Erwiderung, eingegangen am 17. Februar 1987. 

Laut Beschwerdeschriftsatz beantragt die Beschwerdeführeriri 

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, offensicht-

lich mit dem Ziel, eine Entscheidung un Sinne ihres frühe-

ren, als Einspruchsgegnerin gesteliten Antrages, den Em-

spruch zurückzuweisen, herbeizuführen. 

Hilfsweise beantragt sie niündliche Verhandlung. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzu-

weisen. 

Ein einem ihrer Hilfsanträge im Einspruchsverfahren ent-

sprechender Hilfsantrag ist ihrer Beschwerdeerwiderung 

nicht entnehxnbar. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht Art. 106 bis 108 und Regel 64 EPU 

und ist daher zulässig. 

In der angefochtenen Entscheidung vertritt die Einspruchs-

abteilung die Auffassung, der Anspruch 1 sei durch das Wort 
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"direkt", wie im Einspruchsschriftstz gerügt, in nicht of-

fenbarter und daher unzulässiger Weise eingeschränkt. 

Strittig 1st auBerdem, ob, wie die Einsprechende in ihrem 

Schriftsatz vom 14. November 1985 ferner rugt, dasselbe für 

die Einschränkung des Anspruchs 1 durch das Wort "ständig" 

gilt. 

Ober diese beiclen technisch zusammenhängenden Fragen, für 

die auch dieselben Vorschriften der Konvention maBgebend 

sind, ist somit seitens der Kammer zu entscheiden. 

3. 	Da, wie das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren zeigen, 

das Merkinal der "direkt auf die Gatter einwirkenden Spei-

cherzelle" in verschiedener Weise interpretierbar 1st, 1st 

zu seiner Interpretation die Beschreibung des erteilten Pa-

tents heranzuziehen. 

Ahnliches gilt für das Merkmal, daB die Gatter durch die 

Speicherzelleninforination "ständig sperrbar" sind. 

Die grôBtenteils entweder von der Beschwerdeführerin oder 

von der Beschwerdegegnerin in dieseni Zusammenhang herange-

zogenen relevanten Aussagen in der Beschreibung sind fol-

gende: 

Durch das Belegen einer Speicherzelle kännen entweder 

eine oder mehrere Leitungen gesperrt werden (Spalte 2, 

Zeile 15 bis 17) 

Eine Speicherzelle wird mit Information belegt, die 

die Anweisung erteilt, die Datenbusleitung 6 zu 

sperren (Spalte 3, Zeile 8 bis 10). 
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Durch die Loschung der entsprechenden Speicherzellen 

wird die Datenbusleitung 6 wieder freiqegeben (Zeile 

13 bis 15). 

Eine an den zweiten Eingang der Und-Glieder ange-

schiossene Leitung 19 führt zum Rechner 2 (Zeile 25 

bis 29) 

1st eine bestimmte Speicherzelle im Speicher 3 nicht 

belegt, so weist die Leitung 19 em 1-Signal auf (Zei-

le 31 bis 33) . 

Es wird eine bestimmte Speicherzelle des Speichers 3 

belegt, so daB über die Leitung 19 em 0-Signal an die 

Und-Glieder 15 bis 18 gelangt (Zeile 37 bis 40) 

Die Sperreingänge der Und-Glieder brauchen nicht alle 

auf die Leitung 19 geschaltet sein, sie sind bei-

spielsweise auch einzeln dem Mikroprozessor zuführbar 

(Zeile 45 bis 48) 

Je nach Bedarf und Speicherinhalt im Speicher 3 kännen 

durch den Rechner 2 beliebig viele Ausgange gesperrt 

werden (Zeile 48 bis 51). 

4. 	Aus diesen Textstellen geht insgesamt klar hervor, daB das 

Merkmal "direkt ... einwirkendtt ausschlieBlich so zu inter-

pretieren ist, daB die Speicherzelle auf die Gatter ohne 

jede Beeinflussung seitens des Rechners 2 durch andere In-

forinationen einwirkt. 

Zu betonen 1st im übrigen, daB dieses Merkinal keine Aussage 

über eine etwaige direkte Leitungsverbindung darstelit. 

Für diese Auffassung der Kammer sind folgende Sachverhalte 

]naBgebend: 
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4.1 	Die Aussagen a), b), c), e), f) und ein Tell von h) 

("Speicherinhalt im Speicher 3 11 ) betreffen funktionelle 
Aspekte. 

Diesen ist gemeinsain, daB sie keinerlel b ;ische Ver -

knupfung der Speicherzelleninformation mit irgendeiner an-

deren Information imn Rechner 2 zur Bildung des Gattersperr-

signals andeuten. Sie lassen lediglich zu, daB ein Negator 

ein Speicherzellen-Belegtsignal in ein das Gatter nicht 

öffnendes 0-Signal invertiert. 

	

4.2 	Einzig der andere Teil der Aussage h) ("durch den Rech- 

ner 2 11 ) kãnnte als anders geartete funktionelle Angabe in-
terpretiert werden. 

Eine soiche anders geartete Interpretation kann entweder 

abs Alternative zur erstgenannten oder abs in Widerspruch 

zu dieser stehend behandelt werden. 

In beiden Fallen ändert dies nichts an der Offenbarung der 

erstgenannten Alternative bzw. Aussage. 

	

4.3 	Die verbbeibenden Aussagen d) und g) erscheinen als schal- 

tungstechnisch. 

Jedoch 1st d) keine kiare Aussage entnehmbar, ob die Lei-

tung 19 an im Rechner 2 befindliche Schaltungselemnente an-

geschlossen oder nur durch ihn hindurch zum Speicher 3 ge-

führt ist. 

Ferner 1st g) ganz kbar keine Verbindung mit dem Rechner 2 

zu entnehnmen, sondern mit dem Mikroprozessor, unter welchem 

der Einchip-Rechner als ganzes zu verstehen 1st (siehe 

Spalte 2, Zeile 30 bis 32), weicher auch den Speic'her 3 

enthäbt. 
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Dieser letztere Umstand läfit es,.ubrigens denkbar erschei-

nen, daB die.Angabe "Rechner 2" in der Aussage h), even-, 

tuell auch d), auf einem Irrtum beruht und eigentlich den 

Einchip-Rechner meint. 

4.4 	Keinesfalls kann aus den mehr schaltungstechnischen Aus- 

sagen d), g) und dem betreffenden Teil von h) hergeleitet 

werden, daB die funktionellen Aussagen a), b), C), e), f) 

und mi betreffenden Tell von ii) unrichtig wären. 

Die Beschwerdegegnerin verweist auch auf die mit der Anniel-

dung verdffentlichte Zusammenfassung. Für die Of fenbarungs-

frage kann die Zusammenfassung jedoch gemaB Art. 85 EPU 

nicht herangezogen werden. 

Die Frage, obder so interpretierte Anspruch 1 (siehe 4.) 

durch das Wort "direkt" in unzulässiger Weise gegenüber den 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen géändert wurde, redu-

ziert sich soniit auf die Frage, ob die zur Interpretation 

dieses Wortes herangezogenen Beschreibungsstellen des er-

teilten Patents auch schon in der ursprünglichen Anmel-

dungsbeschreibung enthalten waren. 

Dies 1st der Fall, und eine unzulâssige Anderung mm Sinne 

von Art. 100 c) EPU kann deshaib nicht vorliegen. 

Für das Wort "stãndig" gilt dann dasselbe. Die oben gege-

bene Interpretation des Wortes "direkt" als "unbeeinflufit 

durch andere Informationen" impliziert, daB die Sperrung, 

sobald in der Speicherzelle die betreffende Information 

enthalten 1st (Spalte 1, Zeile 54 bis 57), eine "ständige" 

ist, bis diese Information zusammen mit deni Gesanitinhalt 
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des EPROM gelöscht wird (Spalte 1, Zeile 60 bis Spalte 2 

Zeile 2). 

Bei dieser Sachiage braucht nicht untersucht zu werden, ob 

beispielsweise eine Streichung des Wortes "direkt" eine 

unzulässige Anderung des Anspruchs 1 un Sinne von Art. 123 

(3) EPU ware. 

Vielinehr ist dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin statt-

zugeben, wobei sich die hilfsweise beantragte mündliche 

Verhandlung erübrigt. 

Die Zuruckweisung des Hauptantrags der Beschwerdeführerin 

unter Art. 100 C) EPU und des Hhlfsantrages unter Art. 123 

(3) EPU waren die einzigen Gründe für die angefochtene Ent-

scheidung, das Patent zu widerrufen. 

Das Einspruchsverfahren làI3t keinen Hinweis erkennen, aus 

dern eine Ansicht der Einspruchsabteilung zun weiteren, auf 

Art. 100 a) EPU gestUtzten Einspruchsgrund, der Patentge-

genstand beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit, herge-

leitet werden kann. 

Aus diesem Grunde halt es die Kammer nicht für angebracht, 

als zweite Instanz über dieses Einspruchsvorbringen zu be-

finden, sondern die Sache in Ausübung ihrer Befugnis unter 

Art. 111 (1) zweite Alternative EPU an die erste Instanz 

zur Durchfuhrung der Prüfung des Einspruchs in Bezug auf 

dieses weitere Vorbringen zurUckzuverweisen. 

00659 	 .. .,i. 



1 	'1 

9 	T 168/86 

Formel der Entscheidung 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Prüfung des auf Art. 100 a) EPU gestütz-

ten Einspruchvorbringens an die erste Instanz zurückverwie-

sen mit der Feststellung, daB der Anspruch 1 wie in Ab-

schnitt 4. der EntscheidungsgrUnde geschehen zu interpre-

tieren 1st und in dieser Interpretation das auf Art. 100 C) 

EPU gestützte Einspruchsvorbringen einer Aufrechterhaltung 

des Patents aufgrund dieses Anspruchs nicht entgegenstehen 

würde. 

Der Geschàftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 

I 
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